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1 Durch Art. 1 Nr. 4 GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz vom 19. 12. 1998 (BGBl. I S. 3853)
mit Wirkung ab 1. Januar 1999.

2 Ab 1. 1. 1996 durch Art. 1 des Fünften SGBV-Änderungsgesetzes vom 18. Dezember
1995 (BGBl. I. S. 1986).
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1 Ab 1. 1. 1999 durch Art. 1 Nr. 7 GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz vom 19. Dezember
1998 (BGBl. I S. 3853).

2 Ab 1. 4. 1995 durch Art. 4 Nr. 4 Pflege-Versicherungsgesetz vom 26. Mai 1994 (BGBl. I
S. 1014).

3 Durch Art. 1 Nr. 10 GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz vom 19. 12. 1998 (BGBl. I S. 3853)
mit Wirkung ab 1. 1. 1999.

4 Durch Art. 1 Nr. 22 des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes vom 23. 6. 1997 (BGBl. I S. 1520)
mit Wirkung ab 1. 7. 1997.
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	9

	Eine Besonderheit stellt §�49 Abs.�1 Nr.�3, letzte Alt. (Sperrzeit) dar. — Dieser Ruhensgrund ist...
	10

	Durch Nr.�4 wird der Nr.�3, 3�a zugrunde liegende Zweck auf ausländische Entgeltersatzleistungen ...
	10a

	§�49 Abs.�1 Nr.�6 knüpft die Ruhenswirkung zwar tatbestandlich an die Voraussetzung, dass „für Ze...
	Bezüglich des AE i.�S.�v. Nr.�6 i.�V. m. §�7 Abs.�1�a SGB�IV gelten die (weiteren) Vorschriften i...
	11

	Die Verfassungsmäßigkeit (insbes. Art.�3 Abs.�1 i.�V. m. d. SozStaatspr., Art.�14 Abs.�1 GG) von ...
	12

	Die Rechtslage hat sich nämlich mit dem am 1.�1. 1997 in Kraft getr. UVEG (s. Rz�1) geändert (bis...
	Er hat den Grundsatz der Entlastung der GKV vom Risiko des/r Arbeitsunfalls/ Berufskrankheit (vgl...
	12a

	Bzgl. des Ausschlusses d. Krg-Spitzbetrags bei Bezug der übrigen in Abs.�1 Nr.�3�a aufgeführten L...
	Hinsichtlich des Mug kehrt die Rechtslage i.�E. zu der unter §�200c Abs.�1 RVO a.�F. (s. dazu Rz�...
	Hinsichtlich Alg u. Alhi bestehen wegen des insoweit eingeschränkten Regelungsgehalts von Abs.�1 ...

	b)�Abs.�1 Nr.�2
	13
	§�49 Abs.�1 Nr.�2 erlangt seine Funktion aus dem systematischen Zusammenhang mit §§�15�ff. BErzGG...

	c)�Abs.�1 Nr.�5
	14
	§�49 Abs.�1 Nr.�5 bezweckt, der KK zeitnahe Kenntnis vom Eintritt bzw. dem Bestehen von AU zu geb...

	d)�Abs.�2
	15
	Zu Systematik und Zweck dieser Übergangsregelung vgl. Rz�85�ff.

	e)�Abs.�3
	15a
	Abs.�3 steht in ausdrücklichem systematischen Zshg. mit Abs.�1; gemeint ist insbesondere auch der...
	Abs.�3 hat den Normzweck, das Erreichen dieser und evtl. weiterer, ähnlicher Ziele abzusichern. D...

	f)�Abs.�4
	15b
	Abs.�4 beinhaltet eine auf die Rechtsbeziehungen der Sozialversicherungsträger sowie ambulante Le...
	Normgenetische Grundlage ist die Neuordnung der Vorschriften zum Übergangsgeld (Übg) durch das SG...
	15c

	Der der Rechtspflicht der KK entsprechende Anspruch der anderen Träger wird gesetzlich (nur) dem ...
	Die Realisierung des Anspruchs ist vom „Verlangen“ des anderen Sozialversicherungsträgers, d.�h. ...
	Im Gegensatz zum Erstattungsanspruch nach §�14 Abs.�4 Satz�1 und 3 SGB�IX bedurfte es keines Auss...
	II.�Bisheriges Recht
	16
	In §�49 Abs.�1 sind normgenetisch mehrere Vorschriften des früheren Rechts zusammengefasst worden...
	17

	Nr.�1 hat ihren Vorläufer in §�189 Abs.�1 RVO a.�F. Diese Norm wurde durch VO v. 26.�7. 1930 – 4....
	18

	Nr.�2 entspricht mit redaktionellen Änderungen §�189 Abs.�2 RVO i.�d.�F. d. §�22 Nr.�3 BErzGG v. ...
	19

	Nrn.�3 u. 3�a knüpfen an §§�183 Abs.�6, 200�c Abs.�1 RVO a.�F. an. Letztere („Neben Mutterschafts...
	„Der Anspruch auf Krankengeld entfällt, solange von einem Träger der Rentenversicherung Übergangs...
	Die Rechtsfolge des Ruhens, welche die RVO an sich bereits in der ursprüngl. Fassung v. 19.�7. 19...
	20

	Nr.�4 enthält eine neuartige Regelung, die im früheren Recht kein Vorbild hat (vgl. auch GRG-Begr...
	21

	Nr.�5 fand sich in wortgleicher Fassung bereits in §�216 Abs.�3 Satz�1 RVO a.�F. Diese Vorschrift...
	„Ist die Meldung nicht rechtzeitig erstattet, so kann der Kassenleiter [Geschäftsführer] in beson...
	Diese Härtefallregelung (zur Begr. s. AN 1939, 550) galt bis zum In-Kraft-Treten des GRG/SGB�V. S...
	21a

	Nr.�6 ist neu (s. Rz�1 u. 10�a).

	III.�Inhalt der Vorschrift im Einzelnen


	1.�Tatbestandsvoraussetzungen
	22
	Tatbestandliche Voraussetzung für den Eintritt der für alle Einzelregelungen inhaltsgleichen Rech...
	a)�Versicherungsverhältnis, Krg-Anspruch
	23
	§�49 Abs.�1 Nrn.�1 — 4 knüpfen ausdrücklich an den kv-rechtlichen Grundbegriff des Versicherten (...

	b)�Leistungsarten (Abs.�1 Nr.�1 — 4 u. 6)
	aa) Arbeitsentgelt
	24
	Der in Nr.�1 und 6 i.�V. m. §�7 Abs.�1�a Satz�1 Nr.�2 SGB�IV verwendete Begriff Arbeitsentgelt (A...
	25

	Am häufigsten wird diese Alternative durch die Entgeltfortzahlung aufgr. §§�3�ff. EFZG (vgl. auch...
	26

	Näheres zum Arbeitsentgelt ist in der ArEV i.�d.�F. d. Bek. v. 18.�12. 1984 (BGBl.�I, 1642, 1644;...
	Zum Übergangsgeld aufgrund Tarif- oder Arbeitsvertrags s. BSG USK 80�201. Lohnsteuerpflichtig sin...
	Zu vermögenswirksamen Leistungen s. §�13 Abs.�7 d. 5. VermögensbildungsG u. BSG USK 80�224.- Die ...
	27

	Dieser weite Begriffsgehalt wird in Nr.�1 HS�2 u. 3 in zwei Teilbereichen mittels Fiktion („gilt“...
	28

	Als Arbeitsentgelt gelten ferner nicht Zuschüsse des Arbeitgebers zum Krg, soweit sie zusammen mi...
	29

	Der (ruhensfreie) Grenzbetrag (Vergleichsbetrag: NettoAE) wird nach überwiegender Ansicht durch A...
	30

	§�49 Abs.�1 Nr.�1 HS�3 verfeinert den allgemeinen Zweck der Ruhensvorschrift (Vermeidung von Dopp...

	bb) Arbeitseinkommen
	31
	Darunter ist nach §�15 Abs.�1 SGB�IV der nach den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften des E...
	32

	Zu den allgemeinen Gewinnermittlungsvorschriften (für die hier relevanten Einkünfte) rechnen §§�2...
	33

	Damit ist das auf der Basis der bis 1994 geltenden Normfassung (relative sozialvers.-rechtl. Eige...

	cc)�Beitragspflichtigkeit
	34
	Arbeitsentgelt und -einkommen sind i. R. v. §�49 Abs.�1 Nr.�1 nur relevant, wenn sie (kv-rechtl.)...

	dd)�Elternzeit
	35
	Nach dem in Nr.�2 HS 1 normierten Grundsatz ruht der Krg-Anspruch, solange Versich. Elternzeit (E...
	Nach §�15 BErzGG i.�d.�F. d. Bek. v. 1.�12. 2000 (BGBl.�I, 1645, 1646; zur Neuregelung s. Lindema...
	36

	Zwei Ausnahmen von HS�1 sieht HS�2 vor, nämlich wenn die AU vor Beginn der EltZ eingetreten (1. A...
	37

	Haben Versicherte keinen Anspruch auf EltZ (Selbständige oder Beschäftigte, die z.�Zt. der Geburt...

	ee)�Sozialleistungen, Sperrzeit
	38
	Mit den in §�49 Abs.�1 Nr.�3 und 3a aufgezählten Sozialleistungen mit Erwerbseinkommensersatzfunk...
	— Mutterschaftsgeld (Mug, dazu etwa BSGE 45, 114�ff. u. 54, 260�ff.; BSG SozR 3—2200 §�200 Nr.�1—...
	— Versorgungskrankengeld (VKrg, dazu z.�B. BSG SozR §�3100 §�16 Nr.�4) gem. §§�16�ff. BVG,
	— Verletztengeld (VerlG) gem. §�45�ff. SGB�VII (z. Abgr. v. Übg s. §�45 Abs.�2 Satz�2 SGB�VII),
	— Übergangsgeld (Übg, Bezeichnung für Entgeltersatzleistungen während med. Reha — insoweit aber n...
	— Arbeitslosengeld (Alg) gem. §§�117�ff. SGB�III,
	— Arbeitslosenhilfe (Alhi) gem. §§�190�ff. SGB�III,
	— Unterhaltsgeld (Uhg) gem. §§�153�ff. SGB�III (berufl. Bildung),
	— Kurzarbeitergeld (Kug) gem. §§�169�ff. SGB�III
	— Winterausfallgeld (Wag; früher Schlechtwettergeld) gem. §§�214�ff. SGB�III.

	Zu den Unterschieden zwischen Nr.�3 u. 3a s. näher Rz�5a u. 70.
	39

	Sämtliche dieser Vorschriften enthalten ihrerseits Ruhens- oder Anrechnungsregelungen bei Bezug/E...
	40

	Das Krg ruht ferner, (soweit u./o.) solange ein Anspruch auf Alg, Alhi, Kug oder Wag seinerseits ...

	ff)�Vergleichbare ausländische Leistungen
	41
	Bei Nr.�4 handelt es sich um eine gesetzlich angeordnete Analogie (zum bisherigen Recht [Erforder...
	Dem Rechtsanwender ist es überlassen, die normativen Voraussetzungen der „Vergleichbarkeit“ zu ko...
	42

	„Vergleichbar“ sind ausländische Leistungen, wenn sie in ihrem Kerngehalt den �typischen Merkmale...
	Voraussetzung i.�S.�v. Nr.�4 ist ferner eine bestimmte Leistungszuständigkeit; diese muss bei ein...
	Entsprechend der auch in Nr.�4 angelegten begrenzten Ruhenswirkung („soweit“) ist die Höhe der au...
	Die spezifische Rechtsfolge „soweit und solange“ bleibt auch bestehen, wenn die ausländische Leis...
	43

	Über- und zwischenstaatliches Recht geht §�49 Abs.�1 Nr.�4 vor (§�30 Abs.�2 SGB�I; vgl. aber Art....


	c)�Erhalten (Nr.�1, 2 u. 4), Leistungsverzicht
	44
	Ruhensvoraussetzung �i. �R. �v. �Nr.��1, �2 �und �4 �ist, �dass �d. �Versich. �Arbeitsentgelt� od...
	45

	Ein Sonderproblem stellt es dar, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen ein Verzicht d. Versic...
	46

	Die Voraussetzungen werden sehr unterschiedlich definiert. Ganz überwiegend wird die Ruhensfolge ...
	47

	Als „Verzicht“ kommt insbes. ein Vergleich, Erlassvertrag oder negatives Schuldanerkenntnis in Be...
	48

	Die Frage nach der (analogen) Anwendung von §�49 Abs.�1 Nr.�1 stellt sich ferner,�wenn ein Dritte...

	d)�Bezug (Nr.�3 u. 3�a)
	49
	Unter „beziehen“ i.�S.�v. §�49 Abs.�1 Nr.�3 und 3�a ist nicht schon (etwa in Abgrenzung zum tatsä...
	Auf die materielle Berechtigung des Bezuges oder die Bestandskraft des Bewilligungsbescheides kom...
	Ist der Leistungsbescheid vollständig rückwirkend aufgehoben (etwa bei Antragsrücknahme), wird di...
	50

	Der Bezug setzt nicht notwendig voraus, dass die Leistung — vom Vers.-Träger — tatsächlich erbrac...
	51

	Diese begriffliche Interpretation folgt zwar nicht zwingend aus dem Gesetzeswortlaut; der Wortsin...
	52

	Diese Interpretation des Bezugs-Begriffs entspricht ferner dem inneren System von Tatbestand („be...
	53

	Die Krg-Leistungspflicht besteht in vollem Umfang bis zum Bezug der sein Ruhen bewirkenden Leistu...
	54

	Ist die andere Leistung, wie regelmäßig, von einem Antrag abhängig, bleiben der KK grds. allein d...
	Dies gilt entsprechend für eine Vorschusszahlung gem. §�42 Abs.�1 Satz�2 SGB�I (dazu Rz�51). Ein ...

	e)�Zeitliche Kongruenz
	55
	Tatbestandsvoraussetzung (zur Doppelfunktion s. Rz�69) für das Ruhen ist die zeitliche Kongruenz ...

	f)�Fehlende Meldung (Nr.�5)
	56
	Bei der Meldung der AU handelt es sich dogmatisch um eine Obliegenheit d. Versich. (BSGE 52, 254,...
	57

	Die Meldung ist rechtlich nicht identisch mit der Feststellung der AU nach §�46 Satz�1 Nr.�2. Die...
	Allerdings liegt auch dieser Feststellung eine Obliegenheit d. Versich. zugrunde, nämlich für ein...
	58

	Die Meldung ist ferner vom Leistungsantrag (vgl. §§�16 SGB�I, 19 Satz�1 SGB�IV, 18, 28 SGB�X), ei...
	59

	Erforderlich ist die Meldung nach ihrem Inhalt („die Arbeitsunfähigkeit“) und ihrer Funktion nur,...
	Entsprechend ihrem Zweck und ihrer Funktion (s. Rz�14) bedarf es der Meldung nicht nur beim erstm...
	60

	Nicht erforderlich ist es, dass d. Versich. die AU persönlich meldet (vgl. BSGE 26, 198, 202). Da...
	61

	Eine besondere Form für die Meldung schreibt §�49 Abs.�1 Nr.�5 nicht vor; §�9 Satz�1 SGB�X (Nicht...
	62

	Adressatin der Meldung ist grds. die KK, deren Mitglied d. Versich. ist. Ist allerdings eine ande...
	63

	Eine eigentliche Meldefrist sieht die Vorschrift nach ihrer Konstruktion (Grds./Ausnahme) nicht v...
	Die Vorschrift begegnet bei dieser Auslegung angesichts der „Heilungs“- Möglichkeit (HS 2) und de...

	g)�Aufstockungsverbot (Abs.�3)
	63a
	Die in Abs.�3 enthaltene Regelung (zu deren Funktion u. Systematik s. Rz�15a) schränkt u.�a. die ...


	2.�Rechtsfolge: Ruhen
	a)�Inhalt
	64
	Gemeinsame Rechtsfolge aller Einzelvorschriften des §�49 Abs.�1 ist das Ruhen des Krg-Anspruchs. ...
	Das Ruhen setzt begrifflich das Bestehen (Entstehen; §�40 Abs.�1 SGB�I) und die grundsätzlich mit...
	65

	Das Ruhen ist schon deswegen von allen Begriffen zu unterscheiden, die den Bestand des Anspruchs ...
	66

	Das Ruhen gem. §�49 (s. auch §�16) betrifft nicht den Bestand (unscharf BSGE 29, 271, 274: „Anspr...
	Ruhenswirkung kann sein und ist es in den Fällen von §�49 Abs.�1 Nr.�2, 3a und 5 („solange“), das...
	67

	Die Folgen des Ruhens realisieren sich beim Krankengeld, das sich aus dem Stammrecht (Gesamtanspr...
	Auch ein ruhender Krg-Anspruch erhält, weil er weiterhin „besteht“ (s. Rz�64 u. 66), gem. §�192 A...
	Eine Beitragssatzermäßigung für die Ruhensdauer ist nicht zulässig, weil die Voraussetzungen von ...
	68

	Das Ruhen tritt materiell-rechtlich grundsätzlich unmittelbar kraft Gesetzes ein, ggf. rückwirken...
	69

	Bei laufendem Leistungsbezug — ob aufgrund ausdrücklichen oder konkludenten VA, s. dazu Rz�53 — b...
	Verfügungssatz i.�S. d. im „Ruhensbescheid“ getroffenen Regelung (§�31 Satz�1 SGB�X) ist — genau ...

	b)�Umfang
	aa)�Zeitlich („solange“)
	70
	Der Zeitraum des Ruhens beginnt mit dem Zeitpunkt (Tage), an dem die — jeweiligen — Voraussetzung...

	bb)�Höhe („soweit“)
	71
	In den Fällen der Nr.�1, 3 (auch bei Übg aus d. GUV; zum Verhältnis dieser Norm zu §�11 Abs.�4�s....
	71a

	Die Berechnung des Ruhensumfangs bzw. des verbleibenden sog. Krg-Spitzbetrags wird grds. durch di...
	72

	Der Spitzbetrag unterliegt gem. §§�166 Abs.�1 Nr.�2, 170 Abs.�1 Nr.�2 Buchst.�a SGB�VI, 26 Abs.�2...



	3.�Rechtsverhältnis zwischen KK und anderen Leistungsträgern
	a)�Feststellungsverfahren betr. andere Sozialleistung
	73
	Die Feststellung der anderen Sozialleistung ist verfahrensrechtlich eine autonome Entscheidung de...
	74

	Ausnahmsweise wurde die KK vom BSG als berechtigt angesehen, ein Verwaltungsverfahren zu Ende zu ...
	75

	Die rechtlichen Folgen der Entscheidung des zuständigen (ör) Leistungsträgers (äußere u. innere W...

	b)�Erstattungs- bzw. Ausgleichsansprüche
	76
	Entscheidungen über die Gewährung anderer Lohnersatzleistungen, insbes. ursachenbegrenzter, werde...
	77

	Sich i. Zshg. m. §�49 Abs.�1 Nr.�3 ergebende Erstattungsansprüche des KK gegen andere (deutsche) ...
	78

	Der Umfang des Erstattungsanspruchs bestimmt sich nach §�103 (105) Abs.�2 SGB�X; zur Möglichkeit ...
	79

	Einige Erstattungsansprüche ergeben sich aus besonderen Vorschriften. Zu solchen der KK gegen Ver...
	80

	Ausgleichsansprüche gegen andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger — bei Leistungen nach Abs....
	81

	Bei zivilrechtlichen Leistungen auf Arbeitsentgelt i.�S. v. §�49 Abs.�1 Nr.�1 ergibt sich aufgrun...
	81a

	Zu Erstattungs- bzw. Ausgleichsansprüchen anderer Sozialversicherungsträger gegen die KK wegen er...


	4.�Erstattungsanspruch der KK gegen d. Versich.
	82
	Zweck und Funktion des in §§�102�ff. SGB�X normierten Erstattungssystems (unmittelbarer Vermögens...
	83

	Eine ähnliche Sperrwirkung wie §§�102�ff. gegen die Aufhebung der Krg-Bewilligung gem. §�48 Abs.�...
	84

	Bestehen die unter Rz�82 u. 83 genannten Ansprüche nicht, ist d. Versich. aufgr. §�48 Abs.�1 Satz...
	IV.�Übergangsrecht

	1.�Absatz 2
	85
	Abs.�2 beinhaltet Übergangsvorschriften. Sie knüpfen an die Änderung von Abs.�1 Nr.�3 und 4 durch...
	86

	Satz�1 erstreckt (materiell-rechtlich) den zeitlichen Geltungsbereich der Neufassungen von Abs.�1...
	87

	Satz�2 hat verwaltungsverfahrensrechtlichen Inhalt und betrifft — von Satz�1 nicht erfasste — bes...
	88

	Der zeitliche Bezugspunkt (23.�2. 1989) erklärt sich aus der an diesem Tage erfolgten Zustellung ...

	2. Sonstiges ÜR
	89
	Weiteres Übergangsrecht ist unmittelbar nicht ergangen; es war auch nicht erforderlich. Mittelbar...
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	Ausschluß und Kürzung des Krankengeldes
	(1) Für Versicherte, die
	1. Rente wegen voller Erwerbsminderung, Erwerbsunfähigkeit oder Vollrente wegen Alters aus der ge...
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	beziehen, endet ein Anspruch auf Krankengeld vom Beginn dieser Leistungen an; nach Beginn dieser ...
	(2) Das Krankengeld wird um den Zahlbetrag
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	5. von Leistungen, die ihrer Art nach den in Nummern�1 bis 3 genannten Leis�tun�gen vergleichbar ...
	gekürzt, wenn die Leistung von einem Zeitpunkt nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der st...
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	I. Allgemeiner Inhalt und Zweck der Vorschrift
	1. In-Kraft-Treten; Änderungen
	1
	Die Vorschrift trat aufgrund von Art.�1, 79 Abs.�1 GRG v. 20.�12. 1988 (BGBl.�I, 2477) m.�W.�v. 1...

	2. Regelungsübersicht
	2
	§�50 regelt die Voraussetzungen und krankenversicherungsrechtlichen Rechtsfolgen beim zeitlichen ...
	3

	Den tatbestandlichen Voraussetzungen adäquat sind die Rechtsfolgen nach Abs.�1 und 2 unterschiedl...
	4

	Abs.�1 Sätze�2 und 3 beinhalten Bestimmungen über die Erstattungspflicht d. Versich. bzgl. Überza...
	5

	Im Zusammenhang mit den in §�50 Abs.�1 und 2 geregelten Rechtsfolgen können sich Überzahlungen vo...

	3. Systematik und Normzwecke
	6
	§�50 gehört neben §§�49 und 51 (vgl. aber insbes. auch die allgem. Zuständigkeitsvorschr. d. §�11...
	7

	Den in §§�49 und 50 enthaltenen Vorschriften liegt insgesamt der Normzweck zugrunde, Doppelleistu...
	8

	Untereinander grenzen sich §§�49—51 durch spezifische Zwecke und entsprechend differenzierende Re...
	9

	Demgegenüber erfasst §�50 Versicherte, die — typischerweise dauerhaft — aus dem Erwerbsleben ausg...
	10

	Die Verfassungsmäßigkeit (insbes. Art.�3 Abs.�1 i.�V.�m.�d. SozStaatspr. [Art.20 Abs.�1, 28 Abs.�...
	II. Bisheriges Recht
	11
	Das bisherige Recht, seine Entwicklung und höchstrichterliche Anwendung sind gerade i.�R. v. §�50...
	Nach §�183 Abs.�3 Satz�1 RVO a.�F. (in Kraft vom 1.�8. 1961 bis 31.�12. 1988) „endete“ der „Anspr...
	12

	Wurde Krg „während des Bezuges“ von EU-Rente oder Altersruhegeld „gewährt“, so bestand gemäß §�18...
	13

	Der Begriff „zugebilligt“ i.�S.�v. §�183 Abs.�3 Satz�1 wurde vom BSG unterschiedlich interpretier...
	Der nach §�183 Abs.�3 geendete Krg-Anspruch lebte, falls seine allgemeinen Voraussetzungen fortbe...
	14

	§�183 Abs.�4 RVO a.�F. („während des Bezuges von Rente“) war nur anwendbar, wenn der Krg-Anspruch...
	15

	Entsprechend angewendet wurden §�183 Abs.�3 und 4 vom BSG — ungeachtet deren bloßer Zuschussfunkt...
	16

	Nach §�183 Abs.�5 Satz�1 RVO a.�F. wurde, wenn „während des Bezuges von Krankengeld“ Rente wegen ...
	17

	Wegen weiterer Einzelheiten der Rechtslage unter den Vorschriften der RVO a.�F. vgl. Vereinbarung...
	18

	Noch unmittelbar aktuell kann die Auslegung des §�50 Abs.�1 i.�d.�F. bis zum In- Kraft-Treten des...

	III. Inhalt der Vorschrift im Einzelnen

	1. Ausschluss des Krg-Anspruchs (Abs.�1 Satz�1)
	a) Tatbestandsvoraussetzungen
	aa) Versicherungsverhältnis
	19
	§�50 knüpft an den krankenversicherungsrechtlichen Grundbegriff des Versicherten (s. dazu u. zur ...

	bb) Bezug qualifizierter Leistungen
	20
	Die entscheidende Voraussetzung für den Krg-Ausschluss liegt im Bezug bestimmter (Renten- oder re...
	aaa) Leistungsarten
	21
	In Abs.�1 Nr.�1—5 werden — nicht abschließend, sondern entsprechend dem Normzweck (s. Rz�7 u. 9) ...
	22

	— Nr.�1: Rente wegen voller Erwerbsminderung (§§�33 Abs.�3 Nr.�2, 43 Abs.�2 SGB�VI i.�d. ab 1.�1....
	22a

	Dies gilt (ohne ausdrückliche Regelung) nicht für sog. Ersatzleistungen, die an die Stelle einer ...
	23

	— Nr.�2: Ruhegehalt nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen. Leistungen der 1. Alte...
	24

	— Nr.�3: Vorruhestandsgeld (VR-Geld). Das „Vorruhestandsgeld nach §�5 Abs. 3“ (vgl. schon §�183 A...
	25

	— Nr.�4: Vergleichbare ausländische Leistungen. Hierbei handelt es sich um eine gesetzlich angeor...
	26

	„Vergleichbar“ sind ausländische Leistungen, wenn sie in ihrem Kerngehalt den typischen Merkmalen...
	27

	Entsprechend der in Nr.�1 und 2 angelegten typisierenden Betrachtungsweise ist die Höhe der auslä...
	28

	Über- und zwischenstaatliches Recht geht §�50 Abs.�1 Nr.�4 vor (§�30 Abs.�2 SGB I; vgl. aber Art....
	29

	— Nr.�5: Vergleichbare Leistungen nach dem Recht des Beitrittsgebiets.
	Abs.�1 Nr.�5 beinhaltet eine modifizierte Sonderregelung gegenüber Nr.�4. Die hiervon erfassten L...
	Nach Art.�30 Abs.�5 Einigungsvertrag v. 31.�8. 1990 (s. Art.�1 EinigungsvertragsG v. 23.�9. 1990,...
	30

	Besondere Bedeutung für die Abgrenzung der Rechtsfolgen nach Abs.�1 und 2 kommt dem Tatbestandsme...
	31

	Das Normensystem von §�50 (Abs.�1 und 2) wirft die Frage nach einer entsprechenden Anwendung der ...
	31a

	Die analoge Anwendung von Abs.�1 Nr.�1 auf Leistungen nach dem ALG/GAL (zu §�183 Abs.�3 RVO a.�F....

	bbb) Leistungsbezug
	32
	§�50 Abs.�1 i.�d. gelt.�F. knüpft die Rechtsfolge (Enden des Krg-Anspruchs) an die tatbestandlich...
	33

	Unter „beziehen“ i.�S.�v. §�50 Abs.�1 ist nicht schon (etwa in Abgrenzung zum tatsächl. verstande...
	34

	Der Bezug setzt nicht notwendig voraus, dass die Leistung — etwa vom Vers.- Träger — tatsächlich ...
	35

	Diese begriffliche Interpretation folgt zwar nicht zwingend aus dem Gesetzeswortlaut; der Wortsin...
	36

	Diese Interpretation des Bezugs-Begriffs entspricht ferner dem inneren System von Tatbestand/Rech...
	37

	Der Krg-Anspruch besteht in vollem Umfang bis zum Bezug der seinen Ausschluss bewirkenden Leistun...
	38

	Der Fall, dass Krg bei Bezugsbeginn einer Rente noch nicht gezahlt wird, dürfte kaum praktisch we...
	39

	Ist die andere Leistung von einem Antrag abhängig, bleiben der KK grds. allein die Befugnisse aus...

	ccc) Zeitliche Kongruenz beider Leistungen
	40
	Der Krg-Ausschluss gem. §�50 Abs.�1 setzt ausschließlich zeitliche Kongruenz des Krg-Anspruchs mi...
	Relevant ist auch — und häufig — der rückwirkende Bezug einer der in §�50 Abs.�1 Satz�1 Nr.�1—5 a...

	ddd) Höhe der anderen Leistung
	40a
	Die Höhe der konkurrierenden Leistung ist nach Gesetzeswortlaut und -systematik für den Eintritt ...



	b) Rechtsfolge (Ausschluss des Krg)
	aa) Regelungsgegenstand
	41
	Regelungsgegenstand der Rechtsfolge von §�50 Abs.�1 Satz�1 ist ausschließlich der „Anspruch auf K...

	bb) Regelungsinhalt
	42
	Regelungsinhalt der Rechtsfolge ist der „Ausschluss“ des „Anspruchs auf Krankengeld“. Hierbei (s....

	cc) Zeitpunkt des Ausschlusses
	43
	§�50 Abs.�1 Satz�1 knüpft den Zeitpunkt des Krg-Ausschlusses an den „Beginn der Leistung“. Hiermi...
	Durch die Formulierung „endet .�.�.vom Beginn der Leistung an“ kommt zum Ausdruck, dass der Krg-A...

	dd) Regelungsform
	44
	Materiell-rechtlich tritt die Beendigung des Krg-Anspruchs kraft Gesetzes ein, ggf. rückwirkend v...



	2. Sog. Spitzbetrag (Abs.�1 Satz�2)
	45
	Abs.�1 Satz�2 beinhaltet eine Schutznorm. Diese betrifft ausschließlich das Rechtsverhältnis zwis...
	46

	Abs.�1 Satz�2 steht im engen systematischen Bezug mit Satz�1 und bekräftigt dessen Regelungsgehal...
	47

	Hinsichtlich des mit dem Zahlbetrag der anderen Leistung (s. dazu Rz�48) identischen Krg-Betrages...
	48

	Die Höhe des Krg-Spitzbetrags wird grds. durch die Differenz zwischen dem für denselben Zeitraum ...

	3. Vorschussfiktion (Abs.�1 Satz�3)
	49
	Abs.�1 Satz�3 beinhaltet eine den abweichenden Umständen (Unanwendbarkeit der §§�102�ff. SGB�X) R...

	4. Wiederentstehen des Krg-Anspruchs, Abs.�1 Satz�4
	50
	Es war bereits unter der Rechtslage von §�183 Abs.�3 RVO a.�F. anerkannt, dass Sinn und Zweck der...
	Für §�50 Abs.�1 i.�d.�F. vor dem 3. SGB�V-ÄndG (s. Rz�1) hat das BSG dies problemlos ebenso angen...
	51

	Mit §�50 Abs.�1 Satz�4 i.�d. gelt. F. soll nach den Gesetzesmaterialien zum 3. SGB V-ÄndG „klarge...
	52

	War der Krg-Anspruch nicht erschöpft, greift also §�48 Abs.�2 als Sonderregelung nicht ein (s. Rz...
	53

	Das „Neuentstehen des Anspruchs“ ist im Übrigen (nur) daran geknüpft, dass die konkurrierende Lei...

	5. Rechtsverhältnis zwischen KK und anderen Leistungsträgern
	a) Feststellungsverfahren betr. die andere Sozialleistung
	54
	Die Feststellung der anderen Sozialleistung ist verfahrensrechtlich eine autonome Entscheidung de...
	55

	Ausnahmsweise wurde die KK vom BSG als berechtigt angesehen, ein Rentenverfahren zu Ende zu führe...
	56

	Die rechtlichen Folgen der Entscheidung des zuständigen (öff.-rechtl.) Leis�tungs�trä�gers (äußer...

	b) Erstattungs- bzw. Ausgleichsansprüche
	57
	Insbesondere Entscheidungen über die Gewährung von Renten, vor allem wegen Erwerbsminderung, werd...
	58

	Sich im Zshg. mit §�50 ergebende Erstattungsansprüche der KK gegen andere Sozialleistungsträger (...
	59

	Der Umfang des Erstattungsanspruchs bestimmt sich nach §�103 (105) Abs.�2 SGB�X (zu dessen Grundp...
	Einzelheiten des Erstattungsanspruchs und -verfahrens haben die Spitzenverb. der K- u. RV-Träger ...
	60

	Ausgleichsansprüche gegen andere öffentlich-rechtliche Leistungsträger, vor allem bei Leistungen ...


	6. Kürzung des Krg (Abs.�2)
	61
	§�50 Abs.�2 ist in seinem Regelungsgehalt wesentlich an §�183 Abs.�5 Satz�1 RVO a.�F. angelehnt (...
	a) Tatbestandsvoraussetzungen
	aa) Leistungsarten
	61a
	Abs.�2 zählt, ebenfalls nicht zwingend abschließend (s. dazu Rz�21, 31 u. 67), als für die Rechts...
	62

	— Nr.�1 erfasst ausschließlich im Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (ALG) v. 29.�7. 1...
	Aufgezählt sind: Altersrente nach §�11 (vom 65. Lbj. an) und §�12 ALG (vorzeitig), Rente wegen Er...
	Eine Erstreckung von Tatbestand und/oder Rechtsfolge auf die Produktionsaufgaberente nach dem FEL...
	63

	— Nr.�2: Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung (§§�33 Abs.�3 Nr.�1, 43 Abs.�1 SGB�VI i.�d. ab 1...
	64

	— Nr.�3: Knappschaftsausgleichsrente (§§�33 Abs.�5, 239 SGB�VI) oder Rente für Bergleute (§§�33 A...
	65

	— Nr.�4 entspricht Abs.�1 Satz�1 Nr.�4. Bezüglich Vergleichbarkeit — auf der Grundlage der hier r...
	66

	— Nr.�5 entspricht grds. Abs.�1 Satz�1 Nr.�5; vgl. insoweit Rz�29�ff.
	67

	BSGE 74, 150, 152 = SozR 3-2500 §�50 Nr.�1 lässt offen, ob §�50 Abs.�2 Nr.�1—4 eine abschließende...

	bb) Zuerkennen der Leistung
	68
	Voraussetzung für die Rechtsfolge nach Abs.�2 ist es, dass die konkurrierende Leistung d. Versich...
	Unberücksichtigt bleibt auch hier eine andere Leistung, wenn diese wegen einer dritten ruht, also...
	69

	Der zweite Teilbegriffsinhalt des Zuerkennens entspricht dem des „Bezuges“ i.�S.�v. Abs.�1 Satz�1...

	cc) Zeitlicher Bezugspunkt des Zuerkennens
	70
	Die gesetzliche Kürzungsvoraussetzung „Zeitpunkt nach Beginn“ der AU/stationären Behandlung (zur ...
	71

	Bei vorangegangenem Bezug von bisherigem vorgezogenem Übergangsgeld, während dessen das Krg gemäß...


	b) Rechtsfolge
	72
	Die Rechtsfolge (Kürzung) erstreckt sich, unabhängig von der Art der Mitgliedschaft und des Entst...
	73

	Kürzung bedeutet die betragliche Anrechnung der anderen Leistung. Der Rechtsanspruch auf Krg best...
	74

	Zahlbetrag der anderen Leistung ist grds. die Summe, die d. Versich. zufließt (Nettobetrag; insow...
	Der Kinderzuschuss zur Rente ist ist allerdings abzuziehen (s. Rz�48, ebenso Balzer, in Jahn, SGB...
	75

	Die Kürzung endet, wenn die andere Leistung nicht mehr erbracht wird, also insbesondere aufgrund ...

	c) Erstattungsansprüche
	76
	Bzgl. des Erstattungsanspruchs der KK gegen die anderen Leistungsträger gelten die Ausführungen z...
	Für eine Abs.�1 Satz�2 entspr. Regelung ist i.�R. v. Abs.�2 funktionell kein Raum, weil der Krg-A...
	Abs.�1 Satz�3 kann nach seinem insoweit auch im Rahmen von Abs.�2 Nr.�4 geltenden Zweck entsprech...
	III. Übergangsrecht
	77
	Übergangsvorschriften bestehen im Zusammenhang mit §�50 nicht und waren nicht erforderlich.
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	Beschlußempfehlung und Bericht
	des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuß)
	zum GKV-Solidaritätsstärkungsgesetz — GKV-SolG BT-Drucks. 14/157

	A. Problem
	Die Gesetzgebung im Bereich der sozialen Krankenversicherung hat sich in der 13. Legislaturperiod...
	Es gilt daher, zu einer sozial gerechten Krankenversicherung zurückzukehren, die auf dem Solidar-...
	Zugleich müssen die Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung dauerhaft stabil...
	Diese Ziele sollen mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erreicht werden. Er dient dazu, dem Solidar...

	B. Lösung
	Zur Stärkung der Solidarität und zur Vorbereitung der Strukturreform enthält der Gesetzentwurf fo...
	— Zeitlich befristet werden die Ausgaben in der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt.
	— Zahnersatz wird wieder zur Sachleistung. Der Ausschluß der Zahnersatzleistung für nach 1978 Geb...
	— Bestimmte Zuzahlungen werden aufgehoben. Die Arzneimittelzuzahlung für Medikamente, auf die in ...
	— Das Krankenhaus-Notopfer wird für die Jahre 1998 und 1999 ausgesetzt.
	— Elemente der privaten Krankenversicherung, wie Beitragsrückgewähr, Kostenerstattung für Pflicht...
	— Die zeitliche Befristung im gesamtdeutschen Risikostrukturausgleich wird gestrichen.

	Mehrheit im Ausschuß

	C. Alternativen
	Keine. Um das prioritäre Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen, erreichen zu könne...

	D. Kosten der öffentlichen Haushalte
	Keine

	E. Sonstige Kosten
	Für die gesetzlichen Krankenkassen ergeben sich einerseits Mehrausgaben/ Mehrbelastungen, denen j...

	Beschlußempfehlung
	Der Bundestag wolle beschließen:
	den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN — Drucksache 14/24 — in der aus de...
	Bonn, den 2.�Dezember 1998
	Der Ausschuß für Gesundheit
	Klaus Kirschner�Gudrun Schaich-Walch

	Vorsitzender���Berichterstatterin
	Beschlüsse des 14. Ausschusses ——
	Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung — GKV...
	Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:



	Artikel�1
	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	1. §�13 Abs.�2 wird wie folgt gefaßt:
	„(2) Freiwillige Mitglieder sowie ihre nach §�10 versicherten Familienangehörigen können für die ...
	2. §�29 wird wie folgt gefaßt:
	„§�29 Kieferorthopädische Behandlung
	(1) Versicherte haben Anspruch auf kie�fer�orthopädische Versorgung in medizinisch begründeten In...
	(2) Versicherte leisten zu der kieferorthopädischen Behandlung nach Absatz�1 einen Anteil in Höhe...
	(3) Der Vertragszahnarzt rechnet die kieferorthopädische Behandlung abzüglich des Versichertenant...
	(4) Der Bundesausschuß der Zahnärzte und Krankenkassen bestimmt in den Richtlinien nach §�92 Abs....
	3. §�30 wird wie folgt gefaßt:

	„§�30 Zahnersatz
	(1) Versicherte haben Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz (zahnärztlich...
	(2) Versicherte leisten zu der Versorgung mit Zahnersatz nach Absatz�1 einen Anteil von 50 vom Hu...
	1. unverändert
	2. sich nach Vollendung des 18. Lebensjahres nicht wenigstens einmal in jedem Kalenderjahr haben ...
	Der Anteil mindert sich um weitere fünf Prozentpunkte, wenn Versicherte ihre Zähne regelmäßig gep...
	(3) Wählen Versicherte einen über die Versorgung nach Absatz�1 hinausgehenden Zahnersatz, erhalte...
	(4) Der Zahnarzt hat vor Beginn der Behandlung einen kostenfreien, die gesamte Behandlung nach de...
	4. unverändert
	5. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) Dem Absatz�1 wird folgender Satz angefügt:
	„Der Bundesausschuß der Ärzte und Krankenkassen hat in den Richtlinien nach §�92 Abs.�1 Satz�2 Nr...
	b) Absatz�3 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 werden die Zahl „9“ durch die Zahl „8“, die Zahl „11“ durch die Zahl „9“ und die Za...
	bb) Folgender Satz wird angefügt:
	Für Mittel, die nach Absatz�1 Satz�2 in die Versorgung mit Arzneimitteln einbezogen worden sind, ...
	6. In §�35 Abs.�5 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt gefaßt:
	„Sie haben Wirtschaftlichkeitsreserven auszuschöpfen, sollen einen wirksamen Preiswettbewerb ausl...
	7. unverändert
	8. unverändert
	9. §�62 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�2 wird nach dem Semikolon wie folgt gefaßt:
	„für Versicherte, die wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung sind und ein Jahr lang Zuzahlu...
	bb) In Satz�4 wird nach der Angabe „Satz�1“ die Angabe „und 2“ und nach dem Wort „zusammengerechn...
	b) Absatz 2a wird wie folgt gefaßt:
	„(2a) Die Krankenkasse hat bei der Versorgung mit Zahnersatz den von den Versicherten zu tragende...
	10. unverändert
	10a. In §�63 wird Absatz�5 wie folgt geändert:
	a) In Satz�1 werden das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt und die Wörter »Art und allgemeine Vor...
	b) Es wird folgender Satz angefügt: „Verträge nach §�64 Abs.�1 sind den für die Vertragsparteien ...
	10b. Dem §�75 wird folgender Absatz�10 angefügt:
	„(10) Zur Sicherung der wirtschaftlichen Verordnungsweise können die Kassenärztlichen Bundesverei...
	11. entfällt
	12. §�84 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) unverändert
	bb) Die Sätze 4 bis 8 werden wie folgt gefaßt:
	„Übersteigen die Ausgaben für Arznei-, Verband- und Heilmittel das vereinbarte Budget, verringern...
	b) unverändert
	c) unverändert
	d) unverändert
	13. §�85 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) unverändert
	bb) unverändert
	cc) Folgende Sätze werden angefügt:
	„Soweit die Gesamtvergütung auf der Grundlage von Einzelleistungen vereinbart wird, ist der Betra...
	b) Absatz�4 wird wie folgt geändert:
	aa) Nach Satz�3 wird folgender Satz eingefügt:
	„Der Verteilungsmaßstab hat sicherzustellen, daß die Gesamtvergütung gleichmäßig auf das gesamte ...
	bb) Satz�4 wird Satz�5
	cc) Nach Satz�5 (neu) werden folgende Sätze eingefügt:
	„Insbesondere kann vorgesehen werden, daß die von einem Vertragsarzt erbrachten Leistungen bis zu...
	c) Nach Absatz�4a werden folgende Absätze angefügt:
	(4b) unverändert
	„(4c) Die Kassenzahnärztliche Vereinigung hat die zahnprothetischen und kieferorthopädischen Rech...
	(4d) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen teilen den Krankenkassen bei jeder Rechnungslegung mi...
	(4e) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen haben die Honorareinsparungen aus den Vergütungsminde...
	(4f) Die Krankenkasse hat ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe von 10 vom Hundert gegenüber jeder Fo...
	14. unverändert
	15. §�88 wird wie folgt gefaßt:

	„§�88 Bundesleistungsverzeichnis, Vergütungen
	(1) unverändert
	(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen vereinbaren mit den In...
	(3) unverändert
	16. unverändert
	17. §�101 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�4 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	„§�85 Abs.�4b Satz�3 und 4 gilt nicht“.
	b) unverändert
	18. unverändert
	19. unverändert
	20. entfällt
	21. unverändert
	22. unverändert
	22a. In §�135 Abs.�1 wird Satz�4 gestrichen.
	23. unverändert
	24. unverändert
	25. unverändert
	26. unverändert


	Artikel�2
	unverändert

	Artikel�3
	unverändert

	Artikel�4
	unverändert

	Artikel 5
	Änderung der Risikostruktur- Ausgleichsverordnung
	Die Verordnung über das Verfahren zum Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Krankenversiche...
	1. §�25 wird wie folgt geändert:
	a) Dem Absatz�3 wird folgender Satz angefügt:
	„Kommt ein einheitlicher Vorschlag nach Satz�2 nicht zustande, werden die Verhältniswerte für 199...
	b) Folgender Absatz wird angefügt:
	„(4) Wird eine Korrektur nach Absatz�3 durchgeführt, kann das Bundesversicherungsamt den Jahresau...
	2. §�27a wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:
	„§�27a Finanzkraftausgleich ab 1999“.
	b) in den Sätzen 1 und 2 werden jeweils die Worte „für die Kalenderjahre 1999 und 2001“ durch die...


	Artikel�6
	Änderung der Bundespflegesatzverordnung
	Die Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl.�I S.�2750), zuletzt geändert durch d...
	1. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) unverändert
	b) Absatz�3 Satz�3 wird wie folgt gefaßt:
	„Übersteigen die durchschnittlichen Auswirkungen der von den Tarifvertragsparteien vereinbarten l...
	2. unverändert
	3. unverändert
	4. unverändert

	Artikel�7
	Gesetz zur Begrenzung der Erlöse für stationäre Krankenhausleistungen im Jahr 1999
	§�1 Begrenzung von Erlössteigerungen
	(1) unverändert
	(2) Übersteigen die durchschnittlichen Auswirkungen der von den Tarifvertragsparteien vereinbarte...
	(3) Bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags für das Jahr 1999 sind vorgeschriebene Ausgleiche und ...
	(4) unverändert
	(5) Bereits für das Jahr 1999 vereinbarte oder festgesetzte Pflegesätze sind unter Zugrundelegung...

	§�2 Berechnungsgrundlage
	Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Obergrenze ist die Summe aus den Beträgen nach Abschn...

	§�3 Erlösausgleiche
	Mehr oder Mindererlöse des Krankenhauses sind nach §�11 Abs.�8 und §�12 Abs.�4 der Bundespflegesa...


	Artikel�8
	Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
	(1) Die Krankenkassen fördern zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung nach §�73 Fünftes Buch ...
	(2) unverändert
	(3) Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Förderung der allge...

	Artikel�9
	Änderung des Gesetzes über die Berufe des Psycholo�gischen Psychotherapeuten und des Kinder- und ...
	Das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichen...
	1. Artikel�11 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�2 Nr.�1 werden nach dem Wort „vereinbarten“ die Worte „sowie der nach Artikel�18 des ...
	bb) In Satz�2 Nr.�2 und in Satz�3 wird die Angabe „1996“ durch die Angabe „1997“ ersetzt.
	b) In Absatz�3 Satz�2 wird die Angabe „§�13 Abs.�2 Satz�3“ durch die Angabe „§�13 Abs.�2 Satz�2“ ...
	2. unverändert

	Artikel�10
	unverändert

	Artikel�11
	unverändert

	Artikel�12
	Aufsicht zur Budgetierung 1999
	(1) Die Vereinbarungen über die Vergütung der Leistungen nach §�83 Abs.�1, §§�85, 88 und 125 Fünf...
	(2) unverändert
	(3) Hat eine Kassenärztliche Vereinigung den Honorarverteilungsmaßstab bis zum 28.�Februar 1999 n...

	Artikel�13
	Ausgabenbegrenzung bei Strukturverträgen
	In Verträgen nach §�73a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch ist das Vergütungsvolumen als Bestandteil d...

	Artikel�14
	Gesamtvergütung der Vertragsärzte im Jahr 1999
	(1) Die nach §�85 Abs.�3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu vereinbarenden Veränderungen der Gesamt...
	(1a) Übersteigt die nach Artikel�18 festgestellte Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnah...
	(1b) Absatz 1a gilt für Absatz�1 Satz�2 entsprechend.
	(2) Die Gesamtvergütungen im Jahr 1999 werden um das nach Artikel�11 Abs.�1 Satz�2 Nr.�2 und Satz...
	(3) Das in der Gesamtvergütung für die vertragsärztliche Versorgung von den Krankenkassen für die...
	(4) unverändert
	(5) unverändert
	(6) Für Leistungen nach §�85 Abs.�3a Satz�4 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt Absatz�1 ent...

	Artikel�15
	Budget- und Preisregelung vertragszahnärztlicher Versorgung im Jahr 1999
	(1) Für das Jahr 1999 darf in der nach §�85 Abs.�2 und 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu vereinb...
	(2) unverändert

	Artikel�16
	Arznei-, Verband- und Heilmittelbudget für 1999
	(1) Als Budget nach §�84 Abs.�1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 1999 gilt der um 7,5 v...
	(2) Sofern das Budget für das Jahr 1996 nicht vereinbart oder verbindlich festgestellt worden ist...
	(3) unverändert

	Artikel�17
	Festsetzung des Vertrags�inhalts durch das Schiedsamt
	Kommen für das Jahr 1999 Vereinbarungen nach §�84 Abs.�3, §�85 Abs.�2 und 3 und §�106 Fünftes Buc...

	Artikel�18
	Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen
	Das Bundesministerium für Gesundheit stellt für das 1. bis 4. Quartal 1998 die Veränderungsrate d...

	Artikel�19
	Sonderkündigungsrecht
	Versicherungspflichtige und ihre versicherten Familienangehörigen, die auf Grund ihrer Wahl der K...

	Artikel�19a
	Änderung der KVLG 1989
	Das Zweite Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte (KVLG 1989) vom 20.�Dezember 1988 (B...
	1. §�38 wird wie folgt geändert:
	a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
	b) Absätze 2 bis 4 werden gestrichen
	2. In §�48 Abs.�1 Satz�1 werden die Worte „sowie nach §�56 Abs.�4 Satz�1 des Fünften Buches Sozia...

	Artikel�19b
	Ende der laufenden Wahl�periode der Vertreter�versammlungen der Kassenärztlichen/Kassenzahnärzt�l...
	Soweit die laufenden Wahlperioden und die Amtsdauer der Mitglieder der Vertreterversammlungen der...

	Artikel�19c
	Gebührenordnung für Zahnärzte
	(1) Die Vergütung für Leistungen, die in dem in Artikel�3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet...
	(2) Die nach Absatz�1 vorgeschriebene Höhe der Vergütung kann auf Grund der einschlägigen Ermächt...

	Artikel�19d
	Änderung der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung
	In §�18 Abs.�1 der Betäubungsmittel-Verschreibungsverordnung vom 20.�Januar 1998 (BGBl.�I S.�74, ...

	Artikel�20
	Übergangsregelung
	(1) unverändert
	(2) unverändert
	(3) Der am 31.�Dezember 1997 geltende einheitliche Bewertungsmaßstab für vertragszahnärztliche pr...
	(4) unverändert

	Artikel�21
	Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
	Die auf den Artikeln 5, 6, 10, 11 und 19d beruhenden Teile der geänderten Rechtsverordnungen könn...

	Artikel�22
	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	(1) Artikel�3 tritt mit Wirkung vom 1.�Januar 1998 in Kraft.
	(1a) Artikel�5 Nr.�1 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
	(2) Im übrigen tritt das Gesetz am 1.�Januar 1999 in Kraft.
	(3) Mit Inkrafttreten des Artikels 19c tritt §�2 der Vierten Verordnung zur Anpassung der Höhe de...
	Entwurf ——
	Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung — GKV...
	Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:


	Artikel�1
	Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
	Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch — Gesetzliche Krankenversicherung — (Artikel�1 des Gesetzes vom ...
	1. §�13 Abs.�2 wird wie folgt gefaßt:
	„(2) Freiwillige Mitglieder sowie ihre nach §�10 versicherten Familienangehörigen können für die ...
	2. §�29 wird wie folgt geändert:
	a) Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:
	„§�29 Kieferorthopädische Behandlung“.
	b Die Absätze 1 und 2 werden wie folgt gefaßt:
	„(1) Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit kieferorthopädischer Behandlung in medizinisch...
	(2) Versicherte leisten zu der kieferorthopädischen Behandlung nach Absatz�1 einen Anteil in Höhe...
	c) Absatz�3 wird gestrichen.
	d) Der bisherige Absatz�4 wird Absatz�3.
	3. §�30 wird wie folgt gefaßt:

	„§�30 Zahnersatz
	(1) Versicherte haben Anspruch auf medizinisch notwendige Versorgung mit Zahnersatz (zahnärztlich...
	(2) Versicherte leisten zu der Versorgung mit Zahnersatz nach Absatz�1 einen Anteil von 50 vom Hu...
	1. die Untersuchung nach §�22 Abs.�1 nicht in jedem Kalenderhalbjahr in Anspruch genommen haben und
	2. sich nicht wenigstens einmal in jedem Kalenderjahr haben zahnärztlich untersuchen lassen.
	Der Anteil mindert sich um weitere fünf Prozentpunkte, wenn Versicherte ihre Zähne regelmäßig gep...
	(3) Wählen Versicherte einen über die Versorgung nach Absatz�1 hinausgehenden Zahnersatz, erhalte...
	(4) Der Zahnarzt hat vor Beginn der Behandlung einen kostenfreien, die gesamte Behandlung nach de...
	4. §�30a wird aufgehoben.
	5. In §�31 Abs.�3 Satz�1 werden die Zahl „9“ durch die Zahl „8“, die Zahl „11“ durch die Zahl „9“...
	6. In §�35 Abs.�5 wird Satz�3 erster Halbsatz wie folgt gefaßt:
	„Für Arzneimittel, für die der Festbetrag nach Absatz�1 Satz�2 Nr.�1 festgesetzt wird, darf der F...
	7. Im Dritten Kapitel wird der Sechste Abschnitt aufgehoben.
	8. In §�61 Abs.�1 wird Nummer�2 wie folgt gefaßt:
	„2. bei der Versorgung mit Zahnersatz den von den Versicherten zu tragenden Anteil der Kosten nac...
	9. §�62 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) Satz�2 wird nach dem Semikolon wie folgt gefaßt:
	„für Versicherte, die wegen derselben Krankheit in Dauerbehandlung sind und ein Jahr lang Zuzahlu...
	bb) In Satz�4 wird nach der Angabe „Satz�1“ die Angabe „und 2“ eingefügt.
	b) Absatz 2a wird wie folgt gefaßt:
	„(2a) Die Krankenkasse hat bei der Versorgung mit Zahnersatz den von den Versicherten zu tragende...
	10. §�62a wird aufgehoben.
	11. §�83 wird wie folgt geändert:
	a) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen.
	b) Absatz�2 wird gestrichen
	12. §�84 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�2 werden die Worte, „erstmals für das Jahr 1994, auf der Grundlage des nach Artikel�2...
	bb) Die Sätze 4 bis 8 werden wie folgt gefaßt:
	„Übersteigen die Ausgaben für Arznei-, Verband- und Heilmittel das vereinbarte Budget, verringern...
	b) In Absatz�2 Satz�1 entfallen das Wort „arztbezogen“ sowie die Kommata vor und nach den Worten ...
	c) Absatz�3 wird wie folgt gefaßt:
	„(3) Für die Wirtschaftlichkeitsprüfungen nach §�106 vereinbaren die Vertragspartner nach Absatz�...
	d) Absatz�5 wird Absatz�4; Absatz�6 wird Absatz�5.
	13. §�85 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) Die Sätze 2 bis 8 und 14 werden gestrichen.
	bb) Satz�9 wird Satz�2 und wie folgt gefaßt:
	„Die Gesamtvergütung ist das Ausgabenvolumen für die Gesamtheit der zu vergütenden vertragsärztli...
	cc) Folgender Satz wird angefügt:
	„Ausgaben für Kostenerstattungsleistungen sind auf das Ausgabenvolumen nach Satz�2 anzurechnen.“
	b) Absatz 2b wird gestrichen.
	c) Absatz 2c wird Absatz 2a.
	d) Absatz�3a wird wie folgt geändert:
	aa) Die Sätze 1 bis 3 und 5 bis 8 werden gestrichen.
	bb) Satz�4 wird Absatz�3a; der zweite Halbsatz wird wie folgt gefaßt:
	„Absatz�3 Satz�2 gilt entsprechend.“
	e) Absatz�3b wird gestrichen.
	f) Absatz�3c wird Absatz�3b.
	g) In Absatz�4 wird nach Satz�3 folgender Satz eingefügt:
	„Der Verteilungsmaßstab hat sicherzustellen, daß die Gesamtvergütung gleichmäßig auf das gesamte ...
	h) Absatz�4a wird wie folgt gefaßt:
	„(4a) Ab einer Gesamtpunktmenge je Vertragszahnarzt aus vertragszahnärztlicher Behandlung einschl...
	i) Nach Absatz�4a werden folgende Absätze angefügt:
	„(4b) Die Kassenzahnärztliche Vereinigung hat die zahnprothetischen und kieferorthopädischen Rech...
	(4c) Die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen teilen den Krankenkassen bei jeder Rechnungslegung mi...
	(4d) Die Durchführung der Vergütungsminderung durch die Kassenzahnärztliche Vereinigung erfolgt d...
	(4e) Die Krankenkasse hat ein Zurückbehaltungsrecht in Höhe von 10 vom Hundert gegenüber jeder Fo...
	14. §�87a wird aufgehoben.
	15. §�88 wird wie folgt gefaßt:

	„§�88 Bundesleistungsverzeichnis, Vergütungen
	(1) Die Bundesverbände der Krankenkassen, die Bundesknappschaft und die Verbände der Ersatzkassen...
	(2) Die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände der Ersatzkassen vereinbaren mit den In...
	(3) Preise für zahntechnische Leistungen nach Absatz�1, die von einem Zahnarzt erbracht werden, h...
	16. Dem §�89 werden folgende Absätze angefügt:
	„(7) Der Bundesinnungsverband der Zahntechniker, die Bundesverbände der Krankenkassen, die Bundes...
	(8) Die Innungsverbände der Zahntechniker, die Landesverbände der Krankenkassen und die Verbände ...
	17. §�101 Abs.�1 wird wie folgt geändert:
	a) In Nummer�4 wird das Komma am Ende durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	„§�85 Abs.�4b Satz�3 gilt nicht,“.
	b) In Nummer�5 wird der Punkt durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt:
	„§�85 Abs.�4b Satz�7 erster Halbsatz und Satz�8 gelten nicht.“
	18. Die Überschrift des Neunten Titels des Zweiten Abschnitts im Vierten Kapitel wird wie folgt g...

	„Neunter Titel Wirtschaftlichkeits- und Abrechnungsprüfung“.
	19. In §�106 Abs.�5 Satz�3 werden die Worte „Die Krankenkasse oder ihr Verband“ durch die Worte „...
	20. Nach §�106 wird folgender §�106a eingefügt:

	„§�106a Abrechnungsprüfung
	Die Kassenärztlichen Vereinigungen vereinbaren mit den Verbänden der Krankenkassen gemeinsam und ...
	21. In §�125 Abs.�2 werden nach Satz�1 folgende Sätze eingefügt:
	„Die Preise dürfen sich gegenüber den am 31.�Oktober 1998 geltenden Preisen im Jahr 1999 höchsten...
	22. In §�133 Abs.�1 wird Satz�3 wie folgt gefaßt:
	„Die für das Jahr 1999 vereinbarten und abgerechneten Preise dürfen sich gegenüber den am 31.�Okt...
	23. In §�175 Abs.�4 wird Satz�3 wie folgt gefaßt:
	„Erhöht eine Krankenkasse ihren Beitragssatz, ist die Kündigung der Mitgliedschaft abweichend von...
	24. §�221 wird aufgehoben.
	25. In §�310 Abs.�1 wird Satz�2 gestrichen.
	26. In §�313a Abs.�1 Satz�1 werden die Worte „für die Kalenderjahre 1999 bis 2001“ durch die Anga...


	Artikel 2
	Änderung des Neunten SGB V-Änderungsgesetz
	Das Neunte SGB�V-Änderungsgesetz vom 8.�Mai 1998 (BGBl.�I S.�907), zuletzt geändert durch Artikel...
	a) Artikel�1 Nr.�2 bis 6 wird aufgehoben.
	b) In den Artikeln 2 und 3 wird die Angabe „28a,“ jeweils gestrichen.

	Artikel�3
	Änderung des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes
	In Artikel�17 §�2 des 2. GKV-Neuordnungsgesetzes vom 23.�Juni 1997 (BGBl.�I S.�1520), das zuletzt...

	Artikel�4
	Änderung des GKV-Finanz- stärkungsgesetzes
	Artikel�7 des Gesetzes zur Stärkung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung in ...

	Artikel�5
	Änderung der Risikostruktur- Ausgleichsverordnung
	§�27a Abs.�1 der Verordnung über das Verfahren zum Risikostrukturausgleich in der gesetzlichen Kr...
	1. Die Überschrift wird wie folgt gefaßt:
	„§�27�a Finanzkraftausgleich ab 1999“.
	2. In den Sätzen 1 und 2 werden jeweils die Worte „für die Kalenderjahre 1999 bis 2001“ durch die...


	Artikel�6
	Änderung der Bundespflegesatzverordnung
	Die Bundespflegesatzverordnung vom 26. Sep�tember 1994 (BGBl.�I S.�2750), zuletzt geändert durch ...
	1. §�6 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 Satz�4 wird gestrichen.
	b) Absatz�3 Satz�3 wird wie folgt gefaßt:
	„Übersteigen die durchschnittlichen Auswirkungen der von den Tarifvertragsparteien vereinbarten Ä...
	2. In §�11 Abs.�8 Satz�1 wird die Angabe „und 1999“ durch die Angabe „bis 2001“ ersetzt.
	3. §�12 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�2 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 wird die Zahl „1999“ durch die Zahl „2001“ ersetzt.
	bb) In Satz�5 wird die Zahl „1999“ jeweils durch die Zahl „2001 „ersetzt.
	b) In Absatz�5 Satz�1 wird die Zahl „2000“ durch die Zahl „2002“ ersetzt.
	4. §�15 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�1 wird wie folgt geändert:
	aa) In Satz�1 Nr.�1 wird das Wort „und“ nach dem Komma gestrichen.
	bb) In Satz�1 Nr.�2 werden der Punkt durch ein Komma ersetzt und das Wort „und“ angefügt.
	cc) Folgende Nummer wird eingefügt:
	„3. die Berichtigungsrate nach §�6 Abs.�3 Satz�3.“
	b) Folgender Absatz wird angefügt:
	„(4) Kommt in den Fällen des Absatzes 1 Nr.�1 und 3 und des Absatzes 2 eine Vereinbarung nicht zu...

	Artikel�7
	Gesetz zur Begrenzung der Erlöse für stationäre Krankenhausleistungen im Jahr 1999
	§�1 Begrenzung von Erlössteigerungen
	(1) Abweichend von dem Krankenhausfinanzierungsgesetz und der Bundespflegesatzverordnung ist für ...
	(2) Übersteigen die durchschnittlichen Auswirkungen der von den Tarifvertragsparteien vereinbarte...
	(3) Bei der Vereinbarung des Gesamtbetrags für das Jahr 1999 sind vorgeschriebene Ausgleiche und ...
	(4) Für das Jahr 1999 kann ein Krankenhaus das Wahlrecht zur Kostenausgliederung nach §�12 Abs.�2...

	§�2 Berechnungsgrundlage
	Berechnungsgrundlage für die Ermittlung der Obergrenze ist die Summe aus dem Betrag nach Abschnit...

	§�3 Rückzahlung von Mehrerlösen
	(1) Sind die Erlöse des Krankenhauses nach Berechnung der Ausgleiche nach §�11 Abs.�8 und §�12 Ab...
	(2) Die zurückzuzahlenden Erlöse sind über das Budget des folgenden Pflegesatzzeitraums zu verrec...


	Artikel�8
	Förderung der Weiterbildung in der Allgemeinmedizin
	(1) Die Krankenkassen fördern zur Sicherung der hausärztlichen Versorgung nach §�73 Fünftes Buch ...
	(2) Die Spitzenverbände der Krankenkassen gemeinsam und einheitlich vereinbaren jeweils mit der K...
	(3) Die Höhe der finanziellen Beteiligung der Krankenkassen an den Kosten der Förderung der allge...

	Artikel�9
	Änderung des Gesetzes über die Berufe des Psycholo�gischen Psychotherapeuten und des Kinder- und ...
	Das Gesetz über die Berufe des Psychologischen Psychotherapeuten und des Kinder- und Jugendlichen...
	1. Artikel�11 wird wie folgt geändert:
	a) In Absatz�1 Nr.�1 werden nach dem Wort „vereinbarten“ die Worte „sowie der nach Artikel�18 des...
	b) Absatz�3 wird wie folgt gefaßt:
	„(3) Das Ausgabenvolumen nach Absatz�1 verringert sich um die Beträge, die von der Krankenkasse n...
	2. Artikel�13 wird aufgehoben.

	Artikel�10
	Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragsärzte
	Die Zulassungsverordnung für Vertragsärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III. Gliederungsnumme...
	1. Die §§�17 und 18 Abs.�1 Buchstabe�c werden aufgehoben.
	2. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�4 wird gestrichen.
	b) In Absatz�6 Satz�2 werden die Worte „Abs.�1 Buchstabe�c und“ sowie die Worte „Bescheinigungen ...

	Artikel�11
	Änderung der Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte
	Die Zulassungsverordnung für Vertragszahnärzte in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsn...
	1. Die §§�17 und 18 Abs.�1 Buchstabe�c werden gestrichen.
	2. §�31 wird wie folgt geändert:
	a) Absatz�4 wird gestrichen.
	b) In Absatz�6 Satz�2 werden die Wörter „Abs.�1 Buchstabe�c und“ sowie die Wörter „Bescheinigunge...

	Artikel�12
	Aufsicht zur Budgetierung 1999
	(1) Die Vereinbarungen über die Vergütung der Leistungen nach §�64 Abs.�1, §�73a Abs.�1, §�83 Abs...
	(2) Die Entscheidungen der Schiedsämter über die Vergütung der Leistungen nach §�83 Abs.�1 und §�...
	(3) Entspricht der von einer Kassenärztlichen Vereinigung nach §�85 Abs.�4 Fünftes Buch Sozialges...

	Artikel�13
	Ausgabenbegrenzung bei Strukturverträgen
	In Verträgen nach §�73a Fünftes Buch Sozialgesetzbuch ist das Vergütungsvolumen als Bestandteil d...

	Artikel�14
	Gesamtvergütung der Vertragsärzte im Jahr 1999
	(1) Die nach §�85 Abs.�3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu vereinbarenden Veränderungen der Gesamt...
	(2) Die Gesamtvergütungen im Jahr 1999 werden um das nach Artikel�11 Satz�2 Nr.�2 und Satz�3 des ...
	(3) Das in der Gesamtvergütung für die vertragsärztliche Versorgung von den Krankenkassen für die...
	(4) Vertragsärztliche Leistungen nach den §§�25 und 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die ä...
	(5) Vergütungsansprüche der Kassenärztlichen Vereinigungen gegenüber Krankenkassen aus Verträgen,...
	(6) Für Leistungen nach §�85 Abs.�3a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gilt Absatz�1 entsprechend.

	Artikel�15
	Budget- und Preisregelung vertragszahnärztlicher Versorgung im Jahr 1999
	(1) Die nach §�85 Abs.�2 und 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu vereinbarende Gesamtvergütung als...
	(2) Die nach §�88 Abs.�2 und 3 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch zu vereinbarenden und abgerechneten ...

	Artikel�16
	Arznei-, Verband- und Heilmittelbudget für 1999
	(1) Als Budget nach §�84 Abs.�1 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch für das Jahr 1999 gilt der um 4,5 v...
	(2) Das Budget nach Absatz�1 kann durch einen Vertrag nach §�84 Abs.�1 Fünftes Buch Sozialgesetzb...
	(3) Ausgleichsverpflichtungen für Budgetüberschreitungen gemäß §�84 Abs.�1 Satz�4 Fünftes Buch So...

	Artikel�17
	Festsetzung des Vertrags�inhalts durch das Schiedsamt
	Kommen für das Jahr 1999 Vereinbarungen nach §�85 Abs.�2 und 3, den §§�106, 106a Fünftes Buch Soz...

	Artikel�18
	Veränderungsrate der beitragspflichtigen Einnahmen
	Das Bundesministerium für Gesundheit stellt für das 1. bis 4. Quartal 1998 die Veränderungsrate d...

	Artikel�19
	Sonderkündigungsrecht
	Versicherte, die auf Grund ihrer Wahl der Kostenerstattung nach §�13 Abs.�2 Fünftes Buch Sozialge...

	Artikel�20
	Übergangsregelung
	(1) Nach Inkrafttreten dieses Gesetzes behalten diejenigen Versicherten, die nach §�13 Abs.�2 Fün...
	(2) Satzungsbestimmungen, die Krankenkassen auf Grund des §�53 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch getr...
	(3) Der am 31.�Dezember 1997 geltende einheitliche Bewertungsmaßstab für vertragszahnärztliche pr...
	(4) Versicherte, für deren Versorgung mit Zahnersatz vor dem 1.�Januar 1999 ein Heil- und Kostenp...

	Artikel�21
	Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
	Die auf den Artikeln 5, 6, 10 und 11 beruhenden Teile der geänderten Rechtsverordnungen können au...

	Artikel�22
	Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	(1) Artikel�3 tritt mit Wirkung vom 1.�Januar 1998 in Kraft.
	(2) Im übrigen tritt das Gesetz am 1.�Januar 1999 in Kraft.
	Zusammenstellung
	des Entwurfs eines Gesetzes zur Stärkung der Solidarität in der gesetzlichen Krankenversicherung ...
	— Drucksache 14/24 — mit den Beschlüssen des Ausschusses für Gesundheit (14. Ausschuß)
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